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Bekanntmachung 
 

Bekanntmachung der Gemeindewahlleiterin für die  
Stadtratswahl 2024 

 
Gemäß § 47 Abs. 5 Kommunalwahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA) mache ich folgendes  
bekannt: 
 
Frau Sina Anklam (Bürgerinitiative Braunsbedra; Wahlbereich 1) hat am 11.02.2026 schriftlich erklärt, auf ihr  
Mandat für den Stadtrat der Stadt Braunsbedra mit Wirkung zum 28.02.2025 zu verzichten. Damit verliert  
Frau Sina Anklam gem. § 42 Abs. 1 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) des Landes Sachsen- 
Anhalt ihr Mandat als ehrenamtliches Mitglied der Vertretung. Soweit ein Gewählter im Laufe der Wahlperiode  
aus der Vertretung ausscheidet, rückt der nächst festgestellte Bewerber nach (§ 42 Abs. 4 KVG LSA). 
Nächst festgestellter Bewerber für die Bürgerinitiative Braunsbedra (Wahlbereich 1) ist: 
 
Herr Christoph Gallas, wohnhaft in Braunsbedra.  
 
Herr Christoph Galls hat die Wahl angenommen. 
 
 
Braunsbedra, 23.02.2026                           gez. Böhm 
                                                         Gemeindewahlleiterin 

 
 


